Einführung in die Veranstaltung „Schutz der Menschenwürde in Österreich“ 

20. 4. 2010 
Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!

Der KLRÖ hat sein Forum Ostarrichi 2009 unter das Thema „Menschenwürde versus Menschenverachtung“ gestellt. Wir haben versucht, einen Überblick über Gefährdungen der Achtung der Menschenwürde in der heutigen österreichischen Gesellschaft zu gewinnen und Anregungen zu persönlichen und institutionellen Gegenmaßnahmen zu erarbeiten. Dabei haben wir die Bereiche internationales und nationales Recht, Wirtschafts- und Arbeitswelt, Randgruppen der Gesellschaft, politische Realität, Auswirkungen auf Familie und Freiwilligenengagement einbezogen. 

Innerhalb unserer Mitgliedsorganisationen ist es einfach, Konsens darüber zu finden, dass die Menschenwürde darauf gründet, dass Gott den Menschen als Mann und Frau als sein Abbild geschaffen hat, wie es in der Genesis heißt. Was das für den Inhalt des Begriffs Menschenwürde bedeutet, ist auch innerhalb unserer katholischen Mitgliedsorganisationen  nicht mehr so eindeutig.
Der KLRÖ hat nun gemeint, diese Überlegungen in eine gesamtösterreichische Diskussion einbringen zu sollen. In einem weltanschaulich neutralen Staat wird aber „Menschenwürde“ in der Rechtssprechung zu einem „weitgehend sperrigen Gegenstand“, wie es kürzlich Dr. Heinrich Neisser ausgedrückt hat. Begründung und Inhalt dieses Wertes bzw. dieses Rechtsbegriffs sind für die unterschiedlichen Gruppen der Gesellschaft schwer auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und doch ist das Aufgabe der Gesellschaft, zumal seitdem die Unantastbarkeit der Menschenwürde im Grundrechtekatalog der EU an erster Stelle festgehalten ist.  

Selbst wenn es gelingen sollte, Konsens über die Begründung und den Inhalt der Menschenwürde zu erzielen, muss dann der Schritt in die Rechtssprache, in die politischen Entscheidungen und in die Praxis erfolgen. Das erfordert viel Gespräch und wird wohl auch zu Auseinandersetzungen führen. Das zeigt sich am ehesten, wenn wir darüber sprechen, was „Menschenwürde“ in verschiedenen konkreten Bereichen bedeutet.
Deswegen sind wir Herrn Präsidenten Neugebauer sehr dankbar dafür, dass er unsere Anregung, eine Veranstaltung zu diesem Thema hier im Parlament durchzuführen, aufgegriffen hat und dass wir heute einige Bereiche dieser umfassenden Thematik behandeln können. Es ist offensichtlich, dass in das Thema „Schutz der Menschenwürde“ unter anderen auch die Bereiche „Behinderte“, „Erziehung“, „Pflege“, „Sekten und Fundamentalismen“, „Asylanten und Flüchtlinge“, „Haft und Gefängnis“ einbezogen werden müssten. Heute sollten wir uns aber auf die im Programm angegebenen Bereiche konzentrieren, obwohl uns bewusst ist, dass viele weitere Bereiche genauso ausführlich behandelt werden müssten. Deshalb ist auch an Folgeveranstaltungen gedacht.

Aber man muss irgendwo anfangen.
Mag. Wolfgang Rank, Präsident des KLRÖ
